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Skorpiongift als Pflanzenschutz 

Das US-Unternehmen Agracetus hat beim Europäischen Patentamt 
einen Patentantrag für eine neue gentechnische Methode des Pflanzen-
schutzes gestellt: Das Gen, das das Gift des gemeinen Skorpions kodiert, 
wird hierbei mit Hilfe eines Agrobacteriums in Pflanzen übertragen, so 
daß die Pflanzen das Skorpiongift aus Polypeptid-Toxinen, bestehend 
aus 70 Aminosäuren, selbsttätig bilden können. 

1. Ist der Bundesregierung dieser Patentantrag bekannt? 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß das US-Unternehmen 
Agracetus Inc., Middleton, Wisconsin, am 28. November 1990 
beim Europäischen Patentamt eine Patentanmeldung für ein Ver-
fahren zur Expression des Gifts von Skorpionen in Pflanzen vorge-
legt hat. Der Titel der Patentanmeldung, die das Aktenzeichen 
90312944.3 trägt, lautet: „Toxine in Pflanzen zur Insektenbe-
kämpfung". Das Europäische Patentamt hat über die Anmeldung 

noch nicht entschieden. 

Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministers für Ernährung, Landwirt-
schaft und Forsten vom 18. Mai 1992 übermittelt. 

Die Drucksache enthält zusätzlich — in kleinerer Schrifttype — den Fragetext. 
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2. Wie beurteilt die Bundesregierung die möglichen ökologischen, 
gesundheitlichen und toxikologischen Folgen einer Anwendung die-
ser Methode auf Nutzpflanzen? 

Die Beurteilung der möglichen ökologischen, gesundheitlichen 
und toxikologischen Folgen hängt davon ab, ob und wie dieses 
Patent oder Teile des Patents genutzt werden sollen. Da dies nicht 
bekannt ist, läßt sich eine Beurteilung zur Zeit nicht vornehmen. 

3. Welche Maßnahmen müßten nach Auffassung der Bundesregierung 
ergriffen werden, um freilebende Tiere und Haustiere vor möglichen 
Schäden zu schützen, einen Gentransfer auf andere Organismen und 
den Pollenflug zu anderen Pflanzen zu verhindern sowie Verbrau-
cherinnen und Verbraucher aufzuklären und zu schützen? 

Gentechnische Arbeiten sowie die Freisetzung und das Inver-
kehrbringen von gentechnisch veränderten Organismen unterlie-
gen den Regelungen des Gentechnikgesetzes (GenTG). Danach 
bedarf die Freisetzung und das Inverkehrbringen von gentech-
nisch veränderten Pflanzen in jedem Einzelfall einer Genehmi-
gung durch das Bundesgesundheitsamt. Dem Bundesgesund-
heitsamt liegt zur Zeit kein Antrag auf Freisetzung gentechnisch 
veränderter Pflanzen vor, die ein Gen für ein Skorpiontoxin ent-
halten. Nach dem Gentechnikgesetz (§ 16 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2, 
jeweils in Verbindung mit § 1 Nr. 1) würde ein Antrag auf Frei-
setzung oder auf ein Inverkehrbringen solcher Pflanzen insbeson-
dere nur genehmigt werden, wenn im Verhältnis zum Zweck der 
Freisetzung bzw. des Inverkehrbringens unvertretbare schädliche 
Einwirkungen auf Leben und Gesundheit von Menschen, Tieren, 
Pflanzen sowie auf die sonstige Umwelt in ihrem Wirkungsgefüge 
und Sachgüter nicht zu erwarten wären. Im Falle von Pflanzen, 
die ein Skorpiontoxin bilden, könnte eine Freisetzung bzw. ein 
Inverkehrbringen nur genehmigt werden, wenn durch entspre-
chende Untersuchungen die Unbedenklichkeit der Pflanzen für 
den Menschen, Haustiere und freilebende Nicht-Zielorganismen 
nachgewiesen wäre. Bei der Freisetzung transgener Pflanzen ist 
eine durch Pollen vermittelte Genübertragung nur auf kreuzbare 
Pflanzen derselben oder einer eng verwandten Art möglich. Sie 
kann durch Verhinderung der Blütenbildung, durch Fängerpflan-
zen oder durch räumliche Distanz zu benachbarten Feldern ver-
hindert oder beschränkt werden. Welche Maßnahme im Einzelfall 
zu ergreifen ist, hängt von der Art der freigesetzten Pflanze und 
der Umwelt, in die freigesetzt werden soll, ab. 

Genehmigungen für das Inverkehrbringen gentechnisch ver-
änderter Pflanzen werden öffentlich bekanntgemacht. 

Handelt es sich um Pflanzen, die für den menschlichen Verzehr 
vorgesehen sind, greift darüber hinaus das Lebensmittelrecht. 


